
  
Antrag auf Zuschuss für Mehrweg-Windeln bei Kleinkindern 
 (Hinweise: Der Erstwohnsitz des Kindes muss bei Antragstellung im Landkreis Dachau sein.  Der Antrag kann nur für   

   waschbare Windeln gestellt werden) 
 

Angaben zum Antragsteller 

 

 

 

Name, Vorname      Tel. 

 

 

 

Straße, Haus-Nr.      PLZ, Ort 
 

Angaben zum Kind  

 

 

 

Name, Vorname     Geburtsdatum des Kindes 
 

Ich beantrage hiermit den einmaligen Zuschuss von 75 Euro für Mehrwegwindeln 
(Hinweis: Höchstalter des Kindes ist bei Antragstellung maximal 2 Jahre) 
 

Diesem Antrag liegen bei (bitte ankreuzen): 
 

(  ) Die Geburtsurkunde des Kindes in Kopie   

 

(  ) Die Originalrechnungen für den Kauf von Mehrwegwindeln (mind. 150 Euro) oder  

(  ) Eine Kopie vom Vertrag mit einem Windeldienst (Laufzeit mind. 1 Jahr)  
 

 

Bitte überweisen Sie den Zuschuss auf folgendes Konto. 

 

Kontoinhaber 

 

 

Name, Vorname 

 

 

 

Kreditinstitut       IBAN 
 

 

Der Antragsteller versichert die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. 

Von den Datenschutzbestimmungen auf der Rückseite habe ich Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift 

 



Folgende Informationen sind Ihnen gemäß Art. 13 der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) mitzuteilen: 
 

 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei folgenden Anträgen: 

Austausch von defekten Mülltonnen / Sperrmüll- und Kühlgeräte-Abholung auf Abruf / Entsorgung 

von Nachtspeicherheizgeräten / Antrag auf Zuschuss für Mehrwegwindeln 

 

Zwecke der Verarbeitung 

Ihre Daten werden dabei insbesondere erhoben, um die Aufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft 

im Landkreis Dachau als entsorgungspflichtige Körperschaft durchführen und Ihr(en) Antrag oder 

Anliegen bearbeiten zu können. 

 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO, Art. 4 Abs. 1 Bayerisches 

Datenschutzgesetz (BayDSG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Satz 1, Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches 

Abfallgesetz (BayAbfG) und den Vorschriften der Abfallwirtschaftssatzung (AWS) des Landkreises 

Dachau verarbeitet. 

 

Pflicht zur Bereitstellung der Daten. 

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag oder Anliegen nicht bearbeitet 

werden.  

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden anlassbezogen weitergegeben an die Kreiskasse im 

Landratsamt Dachau zur Verwaltung der Gebührenzahlungen und Auszahlung des Mehrwegwindel-

Zuschusses , an den beauftragten Softwareanbieter und Auftragsverarbeiter, an die Mitarbeiter der 

Abfallwirtschaft zum Tonnen-Service bei Rest- und Biomülltonnen und Abholung von Sperrmüll 

und/oder Kühlgeräten sowie an die beauftragte Entsorgungsfirma zur Annahme von 

Nachtspeicherheizgeräten. 

 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der hier genannten 

Zwecke notwendig ist. Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen 

Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, die auf Jahre angelegt sein kann. 

 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer 

Daten können Sie bei uns im Internet unter www.landratsamt-dachau.de/datenschutz abrufen. 

Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von Ihrem/Ihrer zuständigen Sachbearbeiter/in. 

oder von der/dem auf unserer Internetseite genannten behördlichen Datenschutzbeauftragten 


